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RS OGH 1955/1/12 2Ob974/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1955

Norm

ABGB §1295 Ic

KVG §7

Rechtssatz

Wenn der Beklagte (Ortsgruppenleiter) nach einer Aussprache mit dem Dienstgeber, in der er für die Arbeiter Stellung

bezog, die Entlassung des Klägers forderte, kann darin eine Handlung aus besonders verwer:icher Gesinnung oder

eine besonders schimp:iche Handlung nicht gesehen werden. Zu einer solchen Handlung genügt die Wahrnehmung

von Interessen der NSDAP nicht.
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